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§ 11 Oö. LWKG 1967 Verhältnis zu
den Behörden und Körperschaften

 Oö. LWKG 1967 - Oö. Landwirtschaftskammergesetz 1967

 Berücksichtigter Stand der Gesetzgebung: 25.07.2018

(1) Die Behörden, Körperschaften ö5entlichen Rechts und die der Förderung der Land- und Forstwirtschaft dienenden

Anstalten sind verp9ichtet, der Landwirtschaftskammer zur Erfüllung ihrer Obliegenheiten die erforderlichen

Auskünfte zu geben und die Landwirtschaftskammer in ihrer Wirksamkeit zu unterstützen.

(2) Die Landwirtschaftskammer ist verp9ichtet, innerhalb ihres Wirkungsbereiches den Behörden und Körperschaften

öffentlichen Rechts auf ihr Verlangen Auskünfte zu erteilen und sie in ihrer Tätigkeit zu unterstützen.

In Kraft seit 01.09.1967 bis 31.12.9999
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